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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Probst, Motter 

haben am 23. Mai 1989 unter der Nr. 3815/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Packungsgrößen 

von Arzneimitteln gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

Vi 1. Was hat Ihr Ressort bisher unternommen, um 
a) die Zahl der verschriebenen Arzneimittelpackungen, 
b) den Trend zur Verschreibung von Großpackungen 
einzudämmen? 

2. Wie lautet die Stellungnahme Ihres Ressorts zum Splitting 
der Rezeptgebühr nach Klein- bzw. Großpackungen?Ui 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Bei der Erörterung der ärztlichen Verschreibungstätigkeit ist 

davon auszugehen, daß die Beurteilung von Art und Menge eines 

anzuwendenden Arzneimittels für einen bestimmten Krankheitsfall 

ausschließlich in der Verantwortlichkeit des behandelnden 
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Arztes liegen muß, da nur dieser aufgrund der Indikationsstel­

lung und des Gesundheitszustandes des Patienten darüber ent­

scheiden kann. 

Für das Bundeskanzleramt-Gesundheit besteht kein Grund, diese 

Voraussetzung anzuzweifeln, da von der alleinigen fachlichen 

Kompetenz des Arztes bei der Arzneitherapie ausgegangen werden 

muß. 

Zu Frage 2: 

seitens des Bundeskanzleramtes-Gesundheit wird ein Splitting 

der Rezeptgebühr grundsätzlich begrüßt. Im übrigen wird auf die 

Beantwortung der gleichartigen Anfrage Nr. 38l4/J durch den 
hiefür zuständigen Bundesminister für Arbeit und Soziales ver­

wiesen. 
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